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Freitag, 21. Jänner 2022 von 16–19 Uhr

im Gemeindesaal, 1. Stock, Thalheimerstraße 5, 4652 Fischlham

FISCHLHAM - IMPFT!

- Für alle ab 5 Jahren

- Geimpft wird mit BioNtec Pfizer

- Erst-, Zweit- und Drittimpfungen

- Impfpass, ausgefüllten Aufklärungsbogen,

   Lichtbildausweis und E-Card nicht vergessen

- Gratis Abholservice (Gemeindegebiet, hin und retour) möglich 

  (Anmeldung Abholservice unter: 07241/22 03)

Keine Anmeldung erforderlich!

Ein ausgefüllter Aufklärungsbogen verkürzt die Wartezeit 
jedoch erheblich.

Erhältlich unter www.fischlham.at oder am Gemeindeamt

DANKE, dass Sie an unserer Impfaktion teilnehmen!

Foto: stock.adobe.com

kompakt



Aktuelles der Gemeinde

Seit Anfang Jänner 2022 dürfen wir Frau Mareike Becker 
als neue Mitarbeiterin der Verwaltung am Gemeindeamt 
Fischlham sehr herzlich begrüßen. Frau Becker aus 
Wels hat zwei Kinder im Alter von 2 und 3 Jahren.

Neue Mitarbeiterin

Heizkostenzuschuss

Reinigungskraft für das Gemeindeamt

Auch heuer gibt es für einkommensschwache Personen 
wieder einen Heizkostenzuschuss des Landes Oberös-
terreich. 

Die Antragsfrist für die Heiz
periode 2021/2022 läuft von 
01. Februar 2022 bis zum 09. 
Mai 2022. Anträge können 
bis zu diesem Termin beim 
Gemeindeamt Fischlham 
eingebracht werden.

Der Zuschuss beträgt einmalig € 175,- pro Haushalt, 
wenn das Haushaltseinkommen unter der für die soziale 
Bedürftigkeit festgelegten Einkommensgrenze liegt.

Die Einkommensrichtsätze betragen für Alleinstehende 
€ 950,-, Ehepaare/Lebensgemeinschaften € 1.500,- und 
je Kind € 380,. Die entsprechenden Einkommensnach-
weise sind vorzulegen. 

Der Heizkostenzuschuss kann nur jenen Personen 
gewährt werden, die auch tatsächlich für die Heizkosten 
aufzukommen haben. Demnach ist die Gewährung 
eines Heizkostenzuschusses an jene Personen 
ausgeschlossen, bei denen vertraglich sichergestellt ist, 
dass für ihre Heizkosten Dritte aufzukommen haben (zB 
im Rahmen eines Übergabevertrages). In diesem Sinne 
gilt dasselbe für Personen, die ihren Brennstoff aus 
eigenen Energiequellen abdecken.

Bezieher/innen von bedarfsorientierter Mindestsi-
cherung haben keinen Anspruch auf den Heizkos-
tenzuschuss.

Schmankerlmarkt 

Der Schmankerlmarkt startet am Freitag, 25. 02. 2022, 
ab 14:00 Uhr beim Gemeindezentrum.

Für unser Gemeindeamt suchen wir eine zuverlässige 
Reinigungskraft. Flexible Zeiteinteilung.

Bei Fragen wenden Sie sich an Amtsleiter Ing. Martin 
Hofinger 07241/ 22 03  13.


